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1. Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die ehemalige Gemeinde Eberholzen hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 
„Heimbergsfeld West“ beschlossen. 

 
1.2 Planbereich 

Der Planbereich befindet sich im Süden Eberholzens südlich der Hauptstraße zwischen der 
Försterstraße im Westen und der Hainbergstraße im Osten. Er wird auf dem Deckblatt 
dieser Begründung im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

 
1.3 Teilplanaufhebung 

Der vorliegende Bebauungsplan überdeckt einen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 2 
„Heimbergsfeld“, der mit Rechtskraft des neunen Bebauungsplanes Nr. 8 insoweit 
aufgehoben wird. Der betroffene Bereich wird auf der Planzeichnung dargestellt. 

 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Raumordnungsplanung 

In den zeichnerischen Darstellungen des Regionalen Raumordnungsprogramms 2016 
(RROP) für den Landkreis Hildesheim wird die Fläche dieses Bebauungsplanes als bau-
leitplanerisch gesicherter Bereich bezeichnet. 

 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Sibbesse, zu der Eberholzen 
gehört, stellt innerhalb seiner 4. Änderung für den Geltungsbereich des vorliegenden 
Bebauungsplanes ein Allgemeines Wohngebiet, im Norden in der ursprünglichen Fassung 
zusätzlich mit einer durchschnittlichen Geschossflächenzahl von 0,7 dar. Ein 
entsprechender Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan sowie seine 4. Änderung werden 
im Folgenden jeweils im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

 
2.3 Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung) 

Hierzu wurde durch den Landschaftsarchitekten Mextorf, Hessisch-Oldendorf, ein Umwelt-
bericht erarbeitet, der dieser Begründung als gesonderter Teil beigefügt ist. In diesem 
Umweltbericht wird der Zustand von Natur und Landschaft ausführlich beschrieben. 
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Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan, M. 1:5.000 
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Ausschnitt aus der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes, M. 1:5.000 
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2.4 Denkmalschutz 

Der Landkreis Hildesheim weist auf folgenden Sachverhalt hin: 

Mit archäologischen Funden und Befunden der Ur- und Frühgeschichte ist aufgrund der 
Nähe zum historischen Ortskern zu rechnen. Daher wird hiermit die notwendige 
denkmalrechtliche Genehmigung für die Erdarbeiten im Rahmen des B-Planes für die 
Erschließung erteilt. Für alle weiteren Grundstücke ist im Einzelnen eine denkmalrechtliche 
Genehmigung für die Erdarbeiten erforderlich.  

Die nachstehend oder in den Anlagen enthaltenen Auflagen (A) und Hinweise (H) sind 
Bestandteile dieser Genehmigung und daher zu beachten.  

Die von den Erdarbeiten betroffene Grundstücksfläche (Erschließung) ist in Ausdehnung 
und Tiefe der Erdarbeiten vollflächig archäologisch zu untersuchen. Dies muss durch einen 
ausgebildeten Grabungstechniker oder Archäologen erfolgen, dessen Auswahl im Vorfeld 
der Maßnahme mit dem Landkreis Hildesheim als untere Denkmalschutzbehörde und dem 
Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (NLD) abzustimmen ist. (A)  

Ansprechpartner ist insofern zunächst der Landkreis Hildesheim. (H)  

Sollten bei den geplanten Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde und Boden-
befunde, wie Tongefäßscherben, Schlacken, Metallobjekte, Holzkohleansammlungen, 
auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, entdeckt werden, sind diese 
meldepflichtig und müssen bei einer Denkmalbehörde (Landkreis Hildesheim, dem NLD 
oder dem Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kunst), der Gemeinde oder einem 
Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege angezeigt werden. Es wird empfohlen 
sie zuerst beim Landkreis Hildesheim als untere Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 
Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung des Bodenfundes zu schützen, 
wenn nicht vorher die Fortsetzung der Arbeiten durch die Denkmalbehörde gestattet wird. 

 
 
3. Verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

In diesem Bereich soll eine Erweiterung der Ortslage Eberholzens ermöglicht werden, die 
die südliche Wohnbebauung abrunden soll. 

 
3.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Es werden Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, wie es den üblichen Nutzungsansprüchen 
in Eberholzen entspricht. Reine Wohngebiete wären vergleichsweise zu eingeschränkt in 
den Nutzungsmöglichkeiten.  

Das Maß der Nutzung ermöglicht in Verbindung mit der festgesetzten Bauweise eine 
flächensparende Bebauung, durch die aber dennoch die Lage am Ortsrand berücksichtigt 
wird. Durch die Eingeschossigkeit soll eine Anpassung an die benachbarte Bebauung 
erreicht werden, wobei ein Ausbau des Dachgeschosses im Rahmen der Niedersächsi-
schen Bauordnung möglich bleibt. 
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3.3 Bauweise, Baugrenzen 

Es wird eine offene Bauweise festgesetzt, die auf Einzel- und Doppelhäuser beschränkt 
wird, um eine durchgrünbare Nutzung von Grund und Boden zu sichern. 

Die überbaubaren Flächen werden großzügig gehalten; ein städtebaulicher Anlass für eine 
Einschränkung besteht nicht. 

 
3.4 Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt von der Hauptstraße aus. Nach Süden wird eine Fuß-
wegverbindung in die angrenzende freie Landschaft vorgesehen, die für private 
Kraftfahrzeuge durch Poller abgesperrt wird, aber im Notfall durch Rettungsfahrzeuge 
befahren werden kann, falls die Straßenanbindung beispielsweise durch einen Unfall 
blockiert sein sollte. 

Eberholzen ist an das Bus-Netz des öffentlichen Nahverkehrs angebunden, das den Ort mit 
Sibbesse und Gronau (Leine) verbindet. 

 
3.5 Grün 

Soweit dies planungsrechtlich möglich ist, werden die grünbezogenen Festsetzungen aus 
den Vorschlägen des Umweltberichts übernommen. 

Die im Umweltbericht enthaltene Artenliste ist nicht Bestandteil der Festsetzungen, weil sie 
beispielhaft und nicht abschließend ist. Es können auch andere Arten verwendet werden, 
die dieselben Anforderungen erfüllen, aber nicht in der Liste enthalten sind.  

 
3.6 Immissionsschutz 

In der dörflichen Nachbarschaft werden in genehmigtem Umfang Kleintiere und Pferde 
gehalten. Diese Nutzungen sollen, soweit sie im bereits bestehenden Umfeld zulässig sind, 
durch die vorliegende Planung nicht in Frage gestellt werden. 

 
 
4. Örtliche Bauvorschrift 

Die Maßgaben der Örtlichen Bauvorschrift sollen eine Anpassung der Neubebauung in 
diesem Bereich an das städtebauliche Erscheinungsbild Eberholzens bewirken, wie es sich 
in der Vergangenheit entwickelt hat. Ortsfremde Gestaltungsmerkmale sollen in diesem 
Zusammenhang möglichst vermieden werden. 

Danach sollen für Hauptgebäude geneigte Dächer verwendet werden, um ein städtebaulich 
unerwünschtes Durcheinander von geneigten Dächern und Flachdächern zu vermeiden. 

Freileitungen werden ausgeschlossen, da sie ebenfalls das städtebauliche Bild des Bau-
gebietes beschädigen können. Das Baugebiet soll durch Gebäude einerseits sowie durch 
Großgrün gestaltet werden. Freileitungen können die Freiraumgestaltung in unerwünschter 
Weise beeinträchtigen, weil sie neben den erforderlichen Straßen Versorgungstrassen in 
der dritten Dimension darstellen, die gegen die Grüngestaltung der Freiräume wirken 
können. 
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5. Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen 
 
5.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind im Geltungsbereich dieses Bebauungs-
planes nicht bekannt. 

 
5.2 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen können zur Verwirklichung der Planungsziele erforderlich 
werden. 

 
5.3 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Planbereiches kann problemlos sichergestellt werden. 

Der Löschwasserbedarf ist entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu sichern. 

Das Oberflächenwasser ist so zu beseitigen, dass eine zusätzliche Belastung der Vorflut 
zu Spitzenzeiten ausgeschlossen werden kann. 

 
5.4 Städtebauliche Werte 

Der Bebauungsplan hat eine Größe von  1,2146 ha 

davon sind: 
Allgemeine Wohngebiete 1,0324 ha 
Verkehrsfläche 0,1822 ha 

 
 
Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB wurde vom Rat der Gemeinde Sibbesse beschlossen. 
 
Sibbesse, den 
 
 

Bürgermeister                        
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nen des Naturhaushaltes verbunden, die in der Folge erhebliche Eingriffe im Sinne des Naturschutz-
rechts bewirken. Insbesondere wird damit die Überbauung weiterer Landschaft ermöglicht. Vor diesem 
Hintergrund sind die nachfolgenden Ausführungen zu sehen.  

Auf dem übrigen Flächenanteil von 0,1440 ha bzw. ca. 11,9 % wird lediglich eingriffsneutral die dort be-
reits zulässige bauliche Nutzung festgeschrieben.  

Abb. 4: Kennzeichnung der grundsätzlich eingriffsrelevanten Bereiche innerhalb des Plangebietes  

 
 

Die in Abb. 4 grundsätzlich als eingriffsrelevant eingestuften Bereiche (Kategorie „2“) lassen sich im 
Hinblick auf den zu erwartenden Überbauungs- und Versiegelungsanteil noch wie folgt konkreter diffe-
renzieren: 

Tab. 1: Ermittlung der für die Anwendung der Eingriffsregelung relevanten Überbauungs-   
 und Versiegelungsanteile:  

 
Nutzungsart 

 
Flächenanteil in  

 
m2 

zugrunde gelegter 
Überbauungs- bzw. 
Befestigungsanteil / 

GRZ 

für die Anwendung der 
Eingriffsregelung rele-
vanter Flächenanteil in 

m2 

zukünftige Wohnbauflächen  9.181 0,3 + 50 % = 0,45 4.131 

zukünftige Verkehrsflächen  1.525 0,95 1.449 

gesamt 10.706  5.580 
 

Vor diesem Hintergrund beläuft sich der absehbare naturschutzrechtlich relevante Eingri ffsum-
fang in Bezug auf Überbauung und Versiegelung voraussichtlich auf insgesamt 5.580 m2 oder 
0,5580 ha. Dies wird bei den nachfolgenden Ausführungen zugrunde gelegt.  

 

3.2 Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere / Pflanzen / Lebensräume, Boden, Wasser,  
Klima / Luft, die biologische Vielfalt und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 

Für die bislang noch nicht überbauten Flächen ist von einer grundlegenden Umgestaltung auszugehen.  
Damit sind wesentliche Veränderungen des Orts- bzw. Landschaftszustandes, d.h. des Erscheinungs-
bildes und der Funktionen des Naturhaushaltes, verbunden, die in der Folge erhebliche Eingriffe im 
Sinne des Naturschutzrechts bewirken. Vor diesem Hintergrund sind die nachfolgenden Ausführungen 
zu sehen.  
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3.2.1 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Lebensräume und die biologische Vielfalt 

Innerhalb des Plangebietes gehen als Folge des Vorhabens die in Karte 1 dargestellten Strukturen 
(Grünland, Rasenflächen) dauerhaft verloren. Der jeweilige Flächenanteil der Biotop- und Wertverluste 
ergibt sich aus den Zusammenstellungen der Tab. A und B (Anhang), die Ermittlung des eingriffsrele-
vanten Flächenumfanges für das Schutzgut „Boden“ wird im Kap. 3.2.2 näher spezifiziert. 

Es wird hier davon ausgegangen, daß die im Plangebiet vorhandenen Gehölze weitgehend bis vollstän-
dig beseitigt werden müssen. Das betri fft sowohl die Obstbäume südlich der Hauptstraße, die vor allem 
durch die Herstellung der Erschließungsstraße weichen müssen, als auch die jüngeren Anpflanzungen 
sowie zwei weitere kleinere Obstbäume im Kernbereich, wo Wohnbebauung und teils auch Erschlie-
ßung umgesetzt werden sollen. 

Die Realisierung der Planung bedeutet also Struktur- bzw. Lebensraumverluste und auch einen Verlust 
an Nahrungsangebot für die daran gebundene Tierwelt wie z.B. Bodenlebewesen, Kleinsäuger, Insek-
ten sowie auch ggf. gehölz- oder bodenbrütende Vogelarten u.a.. Die überplanten und zukünftig bebau-
ten Flächen stehen dann diesen und anderen Arten(gruppen) als Lebensräume nicht mehr zur Verfü-
gung. 

Die Störungs- und Schädigungsverbote gemäß § 44 BNatSchG 

 • zum Schutz der Individuen (d.h. einzelner Tiere),  
 • zum Schutz von Bauen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie 
 • zum Schutz vor erheblichen Störungen bzw. Beeinträchtigungen der lokalen Population 
sind auch im vorliegenden Fall zu beachten. 

Dies gilt mit Blick auf mögliche bodenbrütende Vogelarten der Offenlandschaft auch für die Inanspruch-
nahme von Grünland. Deshalb sollte die Bautätigkeit (z.B. Baufeldräumung für Gebäude, Anlagen,  
Erschließungsflächen etc.) auch möglichst nicht im Zeitraum zwischen dem 15. März und dem 1.  
August eines Jahres erfolgen. Damit soll ausgeschlossen werden, daß insbesondere Brutgeschäft  
und Jungenaufzucht solcher Vogelarten gestört werden oder es gar zu Individuenverlusten kommt. Die-
se Einschränkung der Bautätigkeit gilt im Übrigen auch für möglicherweise durchzuführende „harte“ ar-
chäologische Prospektionen, sofern sie gefordert werden sollten. Artenschutz hat hier Vorrang vor 
Denkmalpflege.  

Sinngemäß gelten die o.g. Anmerkungen auch für gehölzbrütende Vogelarten bei Beseitigung z.B. von 
Obstbäumen und anderen Gehölzen. Um die Störungs- und Schädigungsverbote gemäß § 44 
BNatSchG für gehölzbrütende Vogelarten einhalten zu können, sollte die Beseitigung von Gehölz-
beständen daher nicht im Zeitraum zwischen dem 01. März und dem 30. September eines Jahres erfol-
gen (vgl. hierzu auch Kap. 5.3.4).  

Nachteilige Auswirkungen auf die biologische Vielfalt insgesamt werden hier mit  Blick auf die Einschät-
zung in Kap. 2.2 jedoch nicht gesehen, da es sich um einen vergleichsweise strukturarmen und lediglich 
mit einem engen Biotopspektrum ausgestatten Landschaftsausschnitt handelt. 
 

3.2.2 Auswirkungen auf  Bodenfunktionen 

Es sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Bodenhaushalt im Sinne zukünftig neu überbauter 
bzw. versiegelter Flächenanteile (Wohnbebauung einschließlich Nebenanlagen wie z.B. Stellplätze und 
Zufahrten, Erschließungsstraße, Fuß- und Radweg) zu erwarten. Dies resultiert aus der zukünftigen 
baulichen Nutzung des Plangebietes mit festgesetzten Grundflächenzahlen von 0,3 für die Wohngebiete 
sowie aus dem in der Regel hohen Versiegelungsanteil von Verkehrs flächen.  

Im Hinblick auf den zu erwartenden Überbauungs- und Versiegelungsanteil insgesamt wird hier auf die 
Ausführungen in Kap. 3.1 bzw. die Tab. 1 verwiesen.  

Danach beläuft sich der absehbare naturschutzrechtlich relevante Eingriffsumfang für dieses Schutzgut  
voraussichtlich auf insgesamt 5.580 m2 oder 0,5580 ha (Hinweis: für das gesamte Plangebiet; für die 
kommunalen Flächen allein sind es lediglich rund 2.331 m2; vgl. Tab. B im Anhang). 

Auf diesem Flächenanteil wird zukünftig von einer völligen Überformung der oberen Bodenschichten 
auszugehen sein, die Flächen werden dauerhaft überbaut bzw. befestigt und büßen ihre bisherigen 
Funktionen und Werte für den Naturhaushalt vollständig ein. Die überbauten bzw. befestigten Böden 
können zukünftig weder den bislang daran gebundenen Bodenlebewesen noch anderen Artengruppen 
als Lebensraum zur Verfügung stehen, außerdem ist dort Pflanzenwachstum oder Versickerung von 
Niederschlagswasser nicht mehr möglich. Auf diesem Flächenanteil ist also von erheblichen nachteili-
gen Folgewirkungen für den Bodenhaushalt und damit für Natur und Landschaft auszugehen.  

Anfallende Überschußmengen an Boden müssen ordnungsgemäß entsorgt werden, sofern sie nicht  
innerhalb des Plangebietes Verwendung finden bzw. wieder eingebaut werden können.  
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In den Tab. A + B „Eingriffsermittlung und –bilanzierung“ im Anhang sind die zugehörigen eingriffsbe-
dingten Funktionsverluste flächenmäßig zusammengestellt.  
 

3.2.3 Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 

Die projektbedingten Auswirkungen sind im engen Zusammenhang mit denen für den Bodenhaushalt zu 
sehen. So sind als Folge erweiterter Flächenbefestigung (Bebauung und sonstige Befestigung bzw. 
Versiegelung) Veränderungen des Bodenwasser-Haushaltes  zu erwarten. Auf diesen Flächen findet  
zukünftig keine Versickerung und Nachlieferung in den Unterboden mehr statt, anfallende Niederschlä-
ge sind auf diesen Flächen nicht mehr pflanzenverfügbar im Sinne eines funktions fähigen Naturhaus-
haltes.  

Die auf befestigten Flächen anfallenden Niederschläge sollen, da eine ausreichende bzw. komplette 
Versickerung nicht möglich ist, soweit innerhalb des Plangebietes zurückgehalten werden, daß eine zu-
sätzliche Belastung der Vorflut nicht eintritt. Auf den sonstigen verbleibenden offenen Freiflächenantei-
len kann anfallendes Niederschlagswasser jedoch auch weiterhin versickern, so dass in der Bilanz das 
Wasser anteilig auch noch dem Gefüge des örtlichen Naturhaushaltes erhalten bleibt. 
 

3.2.4 Auswirkungen auf Klima und Luftqualität 

Die Funktionen der vorhandenen bzw. hier anteilig konkret betroffenen Offenböden als kaltluftproduktive 
und damit klimaregulierende Freiflächen bzw. Strukturen (Gehölzbestände) gehen infolge zukünftiger 
Überbauung bzw. Flächenbefestigung weitgehend verloren, d.h. hier sind Veränderungen des Gelände-
klimas zu erwarten. Das beinhaltet den Verlust von Abkühlungswirkung sowie die Tendenz zu verstärk-
ter Einstrahlung und Erwärmung im Bereich der zukünftigen WA- sowie Verkehrsflächen.  
 

3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 8 wird die Voraussetzung für die Realisierung weiterer Wohnbauflächen 
einschließlich notwendiger Erschließung im südlichen Siedlungsbereich von Eberholzen geschaffen. Die 
große, bislang grünlandbetonte Freifläche wird durch Bebauung geschlossen,  der Ortsrand wird begra-
digt und es erfolgt dadurch eine städtebauliche Abrundung des Ortes in diesem Bereich. Die bereits 
vorhandene umliegende Bebauung schirmt das neue Baugebiet jedoch weitgehend gegenüber der Of-
fenlandschaft ab, so daß praktisch nur nach Süden hin ein neuer Ortsrand mit entsprechendem Gestal-
tungs- bzw. Eingrünungsbedarf entsteht.  

Die vorhandenen Gehölzbestände werden voraussichtlich vollständig beseitigt werden müssen, so daß 
auch Verluste von landschaftsgliedernden, belebenden Strukturen eintreten. Deshalb sollten die zukünf-
tigen Wohnbauflächen sowie der neue öffentliche Verkehrsraum durch Baumpflanzungen gegliedert  
bzw. gestalterisch aufgewertet werden, um eine angemessene innere Durchgrünung und Gestaltung zu 
erzielen und die Gehölzverluste zu kompensieren.  
 

3.4 Auswirkungen auf Erhaltungsziele sowie Schutzzwecke von FFH- und Vogelschutz-  
 gebieten oder anderen naturschutzrechtlichen Schutzgebieten / –objekten 

Das südlich des Wirtschaftsweges gelegene LSG 00059 „Sieben Berge und Vorberge“ ist vom Vorha-
ben nicht betroffen. 
 

3.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind für dieses Schutzgut voraussichtlich nicht zu erwarten.  
Schließlich handelt es sich mit der beabsichtigten Bebauung (Wohnbauflächen) nach Art und Maß um 
eine mit den bereits im Umfeld des Vorhabens vorhandenen Gebäude- und Nutzungsstrukturen kompa-
tible Nutzung.  
 

3.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Eine besondere Betroffenheit dieses Schutzgutes ist derzeit nicht erkennbar. Sollte sich herausstellen,  
daß archäologische Funde und Befunde im Plangebiet nachgewiesen werden können, so sind sie ent-
sprechend zu berücksichtigen.  
 

3.7 Kumulative Vorhaben 

Kumulierende Vorhaben im Sinne z.B. des § 3b (2) UVPG, d.h. „mehrere Vorhaben derselben Art, die 
gleichzeitig von demselben oder mehreren Trägern verwirk licht werden sollen und in einem engen Zu-
sammenhang stehen“, sind hier derzeit nicht gegeben.  
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3.8 Gesamtbewertung, Eingriffsbeurteilung und voraussichtlicher Kompensationsbedarf 

Eingriffsbewertung 
Als Folge der B-Plan-Aufstellung sind im gesamten Plangebiet (d.h. auf den zukünftigen Wohnbau- und 
Verkehrsflächen) nachteilige Veränderungen zu erwarten. Das betri fft also sowohl Grünland als auch 
Rasen- und sonstige Gartenflächen mit ihren bisherigen Funktionen für den Naturhaushalt und auch für 
das Orts- bzw. Landschaftsbild.  

Es ist ein deutlicher Anteil an Flächenbefestigung bzw. -versiegelung zu erwarten, so daß ein großer 
Teil der derzeit vorhandenen Offenböden mit entsprechendem Standortpotential für die Tier- und Pflan-
zenwelt, mit seinen Funktionen für den Boden- und Wasserhaushalt, für das Geländeklima sowie auch 
für das Erscheinungsbild des Raumes verlorengeht. Das bedeutet umfangreiche Eingriffe in die betrof-
fenen Schutzgüter. Mit Blick auf die erforderliche Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung (siehe auch Kap. 5) erfolgt vor diesem Hintergrund nachstehend eine zusammenfassende Ein-
griffsbeurteilung und Ableitung des Kompensationsbedarfs.  

Hierbei wird allerdings differenziert zwischen dem Bedarf aus der Realisierung des gesamten Baugebie-
tes (Tab. A im Anhang) und aus dem Bedarf, der sich zunächst nur aus der Realisierung von Bauvorha-
ben auf den kommunalen Eigentumsflächen (vgl. Abb. 5) ergibt (vgl. Tab. B im Anhang), denn es ist 
erkennbar, daß zunächst nur die kommunalen Flächen bebaut werden sollen.  

Abb. 5:  Zur Bebauung vorgesehene kommunale Flächen 

 
Kartengrundlage bereitgestellt durch Gemeinde Eberholzen 

 

Die Eingriffsbeurteilung für das Gesamtgebiet erfolgt in Anlehnung an den Ansatz des früheren Nieder-
sächsischen Landesamtes für Ökologie (BREUER 1994 / 2006). Alle dafür erforderlichen Angaben sind 
in der im Anhang beigefügten Tabelle A „Eingriffsermittlung und –bilanzierung“ zusammengefaßt, das 
schließt die Zuweisung der betroffenen Grundflächen (Biotop- bzw. Nutzungstypen) zu Wertstufen für 
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die meisten Schutz-güter auf der Grundlage dieses Ansatzes mit ein. Deutlich wird darin auch der Wert-
verlust bzw. der durch das Vorhaben zu erwartende Wertstufenwandel, der wiederum die Erheblichkeit  
von Eingriffsfolgen bedingt.  

Von der Gesamtfläche des Plangebietes (12.146 m2) gehen entsprechend der im Kap. 3.2.2 dargeleg-
ten Berechnung insgesamt 5.580 m2  Fläche (vgl. Tab. A) speziell für das Schutzgut „Boden“ in die Ein-
griffsbeurteilung mit ein, da sie zukünftig stark und nachhaltig überformt werden und somit erhebliche 
Eingriffsfolgen für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild bewirken. Daraus resultiert insgesamt ein 
zunächst rein rechnerischer Kompensationsbedarf2 in Höhe von 8.962 m2.  

Für den Bereich der kommunalen Flächen gehen für das Schutzgut „Boden“ 2.331 m2 Fläche in die 
Eingriffsbeurteilung mit ein, der rechnerische Kompensationsbedarf beträgt hier 3.930 m2. 

Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich nach diesem Ansatz im vorliegenden Fall durch Eingriffe in 
die Schutzgüter „Tiere, Pflanzen, Lebensräume“, „Boden“, „Wasser“, „Klima/Luft“ sowie „Landschafts-
bild“, für die übrigen Schutzgüter werden keine erheblichen Eingriffsfolgen festgestellt. Rechnerischer 
Kompensationsbedarf wiederum resultiert ausschließlich aus Beeinträchtigungen der Schutzgüter „Tie-
re, Pflanzen, Lebensräume“ sowie „Boden“, denn es wird davon ausgegangen, dass die für diese 
Schutzgüter maßgeblichen Beeinträchtigungen auch entsprechende Wertverluste für die übrigen 
Schutzgüter widerspiegeln, dass aber auch im Umkehrschluß die vorgesehenen Ausgleichsmaßnah-
men kompensatorische Mehrfachwirkungen für verschiedene Schutzgüter entfalten.  

Die zu erwartenden Eingriffs folgen können aufgrund des zur Verfügung stehenden Flächenangebotes  
innerhalb des Plangebietes anteilig nur untergeordnet kompensiert werden, es wird daher auch eine 
planexterne Kompensationsmaßnahme erforderlich.  
 

Kompensationsansatz  
Im Rahmen der Eingriffskompensation sollte zwar qualitativ im Grundsatz möglichst die Herstellung 
ähnlicher Biotoptypen bzw. Strukturen erfolgen. Das ist im vorliegenden Fall aber nicht möglich, schließ-
lich ist z.B. Grünland nicht beliebig vermehrbar. Das Kompensationsziel muß hier vorrangig durch Nut-
zungsextensivierung, Strukturanreicherung und Funktionsverbesserung auf anderen geeigneten Flä-
chen erfolgen, im vorliegenden Fall also sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plangebietes.  

Insgesamt gilt  dabei einerseits, dass Flächen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen 
grundsätzlich geeignet sein müssen, d.h. sie müssen niedrige(re) Wertstufen aufweisen und gestalte-
risch sowie im Hinblick auf Funktionen des Naturhaushaltes (d.h. insbesondere im Hinblick auf die In-
tensität der Flächennutzung durch den Menschen) entwickelbar bzw. aufwertbar sein. Die vorgesehe-
nen Maßnahmen müssen im Ergebnis also tatsächlich zu einer Verbesserung von Flächenfunktionen 
für Naturhaushalt, Artenschutz und Landschaftsbild führen. Im Idealfall sollte gelten: "Der Umfang der 
Kompensation muß dem Wertverlust durch den Eingriff entsprechen“ (BREUER 1994, S. 27). Außer-
dem sollten die erforderlichen Grundflächen möglichst kurzfristig verfügbar sein.  

Andererseits unterliegt aber der Sachverhalt „Belange von Natur und Landschaft“ und damit die Ein-
griffskompensation wie andere Belange auch dem bauplanungsrechtlichen Grundsatz der Konfliktbe-
wältigung und damit der sachgerechten Abwägung nach BauGB. Voraussetzung dafür ist eine sachge-
rechte Aufbereitung des Abwägungsmaterials, wozu dieser Umweltbericht dient. 
 

4 In Betracht kommende anderweitige Möglichkeiten (Alternativen)  

Eine Alternative zur beabsichtigten Ausweisung von Wohnbauflächen an dieser Stelle ist aus der Sicht 
der Gemeinde Eberholzen nicht gegeben, da das Vorhaben der städtebaulichen Abrundung des Orts-
randes dienen soll, ein Teilbereich bereits als Wohngebiet ausgewiesen ist und der übrige überplante 
Bereich im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Sibbesse ohnehin schon vorbereitend als Wohn-
baufläche dargestellt ist. 
 

5 Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  
 erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen  

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Im Sinne von § 13ff BNatSchG (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) sind erhebliche Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchti-

                                                 
2  Der rechnerische Kompensationsbedarf  entspricht nicht unmittelbar dem tatsächlichen Flächenbedarf  f ür Ausgleichsmaßnahmen.  

Bei Auf wertung einer geeigneten Ausgleichsf läche (z.B. Acker; Wertstuf e 1) durch eine Maßnahme wie z.B. extensiv es Grünland (Wertstuf e 
3) um zwei Wertstuf en reduziert sich der reale Flächenbedarf  dann auf die Hälf te des rechnerischen Kompensationsbedarf s. 
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gungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen3 oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen 
Ersatz in Geld4 zu kompensieren.  

Vor dem Hintergrund der in Punkt 4 stehenden Ausführungen sind Überlegungen zur Minimierung und 
Vermeidung in Bezug auf den Standort an sich hinfällig; die neuen Siedlungsflächen sind unmittelbar an 
umliegende gleichartige Siedlungsstrukturen angelagert, außerdem ist eine gute Anbindung an die vor-
handene Erschließungsstruktur gegeben, das reduziert Eingriffe und Kompensationsbedarf.  

Mit der Festsetzung einer Grundfläche von 0,3 für die Wohnbauflächen wird ein moderates Maß der 
Überbauung gewählt.  

Die Festsetzung der wenigen, überwiegend jüngeren vorhandenen Gehölzbestände bzw. der Obstbäu-
me (vgl. Karte 1) ist im vorliegenden Fall unter Berücksichtigung der gebotenen Ausnutzung der Bauflä-
chen, des teils schlechten Erhaltungszustandes von Einzelgehölzen (Obstbäume), des Alters oder aber 
auch mit Blick auf die beabsichtigten Festsetzungen zur Bepflanzung (Eingrünung, Durchgrünung / 
Raumgliederung) nicht zielführend.  

Mit Blick auf die Habitateignung der Gehölzbestände für Brutvogelarten können die Störungs- und 
Schädigungsverbote gemäß § 44 BNatSchG 

 • zum Schutz der Individuen (d.h. einzelner Tiere),  
 • zum Schutz von Bauen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie 
 • zum Schutz vor erheblichen Störungen bzw. Beeinträchtigungen der lokalen Population 
nur dann eingehalten werden, wenn für die erforderlich Beseitigung von Gehölzbeständen die im § 39 
Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG genannte Frist (d.h. keine Beseitigung vom 1. März bis zum 30. September) be-
achtet wird. Dies dient dem vorbeugenden Artenschutz im Hinblick auf gehölzbrütende Vogelarten.  

Weitere Möglichkeiten zur Eingriffsvermeidung und –verminderung sind derzeit nicht erkennbar.   
 

5.1.1 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwasser 

Die ordnungsgemäße Abfall- / Abwasserentsorgung wird über bestehende kommunale Strukturen ge-
währleistet.   
 

5.1.2 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsamer Umgang und effiziente Nutzung von 
Energie  

Ob und in welchem Umfang bei dem beabsichtigten Bauvorhaben erneuerbare Energien genutzt wer-
den, kann im Rahmen dieses Fachbeitrages derzeit nicht prognostiziert werden.  
 

5.1.3 Berücksichtigung der Bodenschutzklausel 

Das Baugesetzbuch enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danach gilt: "Mit Grund und 
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wick lung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwenige Maß zu begrenzen" [§ 1a (2) 
BauGB]. Andere geeignete Flächen als die jetzt überplanten stehen für den hier beabsichtigten Zweck 
innerhalb von Eberholzen jedoch nicht zur Verfügung. 

Der Schutz des Oberbodens (Mutterbodens) nach § 202 BauGB wird bei der konkreten Umsetzung von 
Baumaßnahmen gewährleistet, er wird seiner Entstehung und Bestimmung gemäß an anderer Stelle 
wieder eingebaut.  

Überschüssige neutrale Bodenmassen müssen im Rahmen der geltenden Bestimmungen entsorgt wer-
den, sofern sie nicht anteilig innerhalb des Plangebietes schadlos wieder eingebaut werden können. 
 

5.2 Beschreibung der unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

Zu den unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen gehören hier die Beeinträchti-
gungen naturhaushaltlicher und landschaftsbildlicher Funktionen sowie die Lebensraumverluste speziel-
ler Arten durch Überbauung und Befestigung etc. als Folge der Ausweisung von Wohnbau- und Ver-
kehrsflächen einschließlich der dafür ggf. notwendigen Abgrabungen und Aufschüttungen. Bezüglich Art  
und Umfang wird hier lediglich auf die Ausführungen in Kap. 3. sowie die Tab. A und B („Eingriffsermitt-
lung und –bilanzierung“) im Anhang verwiesen.  
 

                                                 
3  nach § 200a BauGB jedoch nur Ausgle ichsmaßnahmen 

 4  Im Rahmen v on Bauleitplanv erf ahren sind jedoch keine Ersatzzahlungen möglich. 
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5.3 Maßnahmenkonzept für Ausgleich und Gestaltung nach Naturschutzrecht 

Der Charakter der hier möglichen bzw. vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen und Entwicklungsziele ein-
schließlich ihrer Lage innerhalb und außerhalb des Plangebietes wird sehr stark bestimmt durch die im 
Bebauungsplan vorgegebenen Rahmenbedingungen, speziell durch die Zweckbestimmung und den 
Ausnutzungsgrad der zukünftigen Bau- und Verkehrs flächen. Dabei übernehmen die vorgesehenen 
Gehölzpflanzungen innerhalb des Plangebietes vorrangig gestaltende, abschirmende und raumglie-
dernde Aufgaben, die Lebensraumbedeutung wird eher untergeordnet sein. Die planexterne Maßnahme 
bzw. Fläche übernimmt vorrangig Funktionsverbesserungen für den Naturhaushalt. 

Unter dem Blickwinkel des zukünftigen Orts- und Landschaftsbildes und dabei speziell der Lage am 
südlichen Rand von Eberholzen soll damit eine angemessene Ein- und Durchgrünung des neuen Bau-
gebietes und anteilig auch ein Ausgleich von Eingriffen in landschaftsbildliche und auch 
naturhaushaltliche Funktionen erzielt werden. 

Im Einzelnen ist beabsichtigt, entlang der südlichen Grenze des WA-Gebietes im Übergang zum Weg 
bzw. zur Offenlandschaft einen Gehölzsaum anzupflanzen. Die dafür erforderlichen Flächen werden 
zukünftig aus der bisherigen Bewirtschaftung herausgenommen. Darüber hinaus sollen sowohl die öf-
fentlichen Verkehrs flächen als auch die Wohnbauflächen durch die Anpflanzung von Laubgehölzen 
strukturiert bzw. gegliedert und ansprechend gestaltet werden, das dient letztendlich auch der Wohn- 
und Freiraumqualität des neuen Baugebietes. 
 

5.3.1 Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

In Karte 2 sind die im Plangebiet vorgesehenen Maßnahmen A 1 - A 3 benannt und, soweit möglich,  
räumlich zugeordnet, nachstehend werden sie näher beschrieben. Ergänzend sind die textlichen Fest-
setzungsvorschläge (Kap. 5.5) heranzuziehen.  
 

Die Maßnahme A 1 dient der Entwicklung einer randlichen Eingrünung und Gestaltung entlang der süd-
lichen Baugebietsgrenze (WA). Mit dieser Pflanzung kann ein hinreichend gestalteter Übergang des 
neuen Baugebietes zum angrenzenden Acker hergestellt werden.  

Es sollen nur standortheimische Sträucher entsprechend der Liste in Tab. 3 verwendet werden. Die 
Pflanzung wird zweireihig angelegt, wie aus dem exemplarischen Querschnitt (Prinzipskizze) in Abb. 6 
hervorgeht. Der Reihenabstand beträgt 1,0 m, der Pflanzabstand soll 1,5 m betragen. Sträucher sind als  
2 x verpflanzte Gehölze, Höhe 60 – 100 cm, anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit  
wieder zu ersetzen. Bäume sind nicht zur Pflanzung vorgesehen, um später eine übermäßige Verschat-
tung der nördlich angrenzenden zukünftigen Gartenflächen zu vermeiden.   

Die Gehölzpflanzung kann neben ihrer Funktion als Siedlungseingrünung später untergeordnet auch 
Lebensraumstrukturen und –funktionen für Tierarten (z.B. gebüschbrütende Vogelarten, Insekten, Klein-
säuger) bieten.  

Der gesamte, hier zur Eingriffskompensation anrechenbare Flächenumfang dieser Maßnahme beträgt  
insgesamt 118 m2, ein entsprechender Ansatz ist in Tab. A im Anhang enthalten.  

Abb. 6: Schnitt durch die Pflanzung der Maßnahme A 1 
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Die Maßnahme A 2 soll zur Durchgrünung und Gestaltung der zukünftigen Wohnbauflächen beit ragen,  
indem je Baugrundstück ein Einzelbaum (Laubbäume 1. oder 2. Größenordnung entsprechend der Liste 
in Tab. 3; Pflanzung als Hochstamm mit 12 – 14 cm Stammumfang) angepflanzt wird. Nach Darstellung 
des Bebauungsentwurfes (KELLER 2016) sind voraussichtlich insgesamt 15 Baugrundstücke möglich,  
wobei eines in der Eingriffsbilanz wieder abzuziehen ist für den bereits zulässigerweise bebaubaren Be-
reich südlich der Hauptstraße. 

Ein angemessener Flächenansatz für die Kompensationswirkung dieser Maßnahme ist in Tab. A im An-
hang enthalten.  
 

Vorgesehen ist mit Maßnahme A 3 eine angemessene Gestaltung und Durchgrünung der öffentlichen 
Straßenräume im Plangebiet. Durch die Anpflanzung von Bäumen 2. Größenordnung (entsprechend 
der Liste in Tab. 3; Pflanzung als Hochstamm mit 14 – 16 cm Stammumfang) sollen die neuen Ver-
kehrsflächen gegliedert und ansprechend gestaltet werden. Insgesamt kann so auch die Benutzerfüh-
rung im öffentlichen Verkehrsraum gestalterisch betont werden. Die Abstände der Bäume untereinander 
sind auf rund 15 m angesetzt, um Verschattungswirkungen von Baugrundstücken begrenzt zu halten;  
es wird hier eine Stückzahl von 10 Bäumen zugrundegelegt. Die Darstellung der Bäume in Karte 2 dient  
nur der Veranschaulichung, die gewählte Anordnung sollte aber möglichst angestrebt werden. Sofern 
die Bäume in Pflasterflächen o.ä. positioniert werden, sollte die Größe der Baumscheibe mindestens 9 
qm betragen, um eine sichere und artgerechte Habitus-Entwicklung der Bäume zu gewährleisten.   

Auch für diese Maßnahme ist in Tab. A im Anhang ein angemessener Flächenansatz enthalten. 

 

Allgemeine Hinweise 

Für alle Neuanpflanzungen wird deren dauerhafte Erhaltung und Unterhaltung einschließlich Nachpflan-
zung zur Festsetzung vorgeschlagen. Außerdem wird eine Pflanzenqualität empfohlen, die das Ziel ei-
ner angemessenen und zügigen Eingrünung, Durchgrünung und Ortsrandgestaltung des Standortes  
unterstützt. Bei Anpflanzungen sind die Bestimmungen des Nieders. Nachbarrechts zu berücksichtigen.  

Die Tab. 3 enthält eine (nicht abschließende) Artenliste für geeignete Gehölzarten. 
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Karte 2:  Grünordnerische Maßnahmen / Festsetzungsvorschläge im Bereich des Plangebietes  
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5.3.2 Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 

Wie im Kap. 3.7 bereits festgestellt, kann der ermittelte Kompensationsbedarf nur zu einem untergeord-
neten Anteil  innerhalb des Plangebietes  abgedeckt werden, dies muß vielmehr auf planexternen Flä-
chen realisiert werden. Hierfür ist derzeit aber nur eine Maßnahme mit der Bezeichnung E 1  vorgese-
hen, da das Baugebiet zunächst anteilig nur auf den kommunalen Eigentumsflächen (vgl. Abb. 5) reali-
siert werden soll.   

Als Maßnahme E 1 ist beabsichtigt, auf einer Fläche westlich des Friedhofes von Eberholzen die dort  
derzeit vorhandene kleinteilige Nutzung (vgl. Abb. 8) aus Grabeland, Kartoffel- und Rübenstreifen, et-
was Scherrasen, einem für Futterzwecke stückweise gemähten Luzernestreifen sowie etwas gemähtem 
artenarmen Intensivgrünland aufzugeben und die Fläche nachfolgend der Eigenentwicklung (Sukzessi-
on) zu überlassen. Entwicklungsziel ist der Biotoptyp „UMS“ („Sonstige Gras- und Kraut flur mittlerer 
Standorte“). 

Die Lage der Fläche ist in der nachstehenden Abbildung 7 gekennzeichnet, sie liegt zwischen dem 
Friedhof im Osten und dem Sportplatz im Westen unmittelbar südlich des Wirtschaftsweges. Vom ge-
meindeeigenen Flurstück 473/36, Flur 4, Gemarkung Eberholzen, stehen dort für die Maßnahme E 1 
insgesamt ca. 1.500 m2 zur Verfügung. 

Abb. 7: Lage der externen Kompensationsmaßnahme E 1 

 
Luftbild-Unterlage: GOOGLEEARTH (2016) 

 

Aufgrund der damit verbundenen Nutzungsextensivierung und späteren Strukturanreicherung kann die 
Fläche zukünftig wichtige Lebensraumfunkionen für eine Vielzahl von Tierarten(gruppen) vorhalten. Für 
die Kompensationsleistung wird ein angemessener Aufwertungsfaktor angesetzt (vgl. Tab. A bzw. B im 
Anhang).  

Auf der Fläche erfolgt zukünftig kein Dünger- oder Biozideinsatz mehr, so daß auch der Boden- und 
Wasserhaushalt entlastet wird.  

Aus der nachfolgenden Abb. 8 ist abschließend noch der aktuell  gegebene Landschafts- bzw. Nut-
zungszustand der Maßnahmenfläche und ihrer Randbereiche ersichtlich. 
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Abb. 8: Foto zum aktuellen Landschaftszustand im Bereich der Maßnahme E 1 (Aufnahmedatum 12.07.2016) 

 
 

 

5.3.3 Umsetzung der Maßnahmen 

Die Maßnahmen A 1 bis A 3 können frühestens unmittelbar nach Realisierung der neuen Wohnbau- 
und Verkehrsflächen begonnen werden. Dies hängt natürlich auch davon ab, ob die Jahreszeit gerade 
Anpflanzungen zuläßt oder nicht (Pflanzperiode von ca. Anfang November bis Anfang April). Die plan-
externe Maßnahme E 1 kann unabhängig vom Baufortschritt im Baugebiet und damit im Vorgriff auf die 
Eingriffe auch vorzeitig durchgeführt werden.  

In jedem Fall sind die Kompensationsmaßnahmen zeitlich und flächenanteilig im Verhältnis min-
destens so umzusetzen bzw. durchzuführen, wie es der tatsächlichen Umsetzung / Ausnutzung 
der zukünftigen Bauflächen entspricht.  
 

5.4 Eingriffsbilanz 

Eine Übersicht über den ermittelten Kompensationsbedarf, die Kompensationswirkungen der vorge-
schlagenen Maßnahmen (A 1 bis A 3; E 1) sowie die Eingriffsbilanz für das Gesamtgebiet bzw. nur für 
die kommunalen Flächen ist den im Anhang beigefügten Tabellen A bzw. B („Eingriffsermittlung und –
bilanzierung“) zu entnehmen.  

Danach steht einem rechnerischen Kompensationsbedarf von 8.962 m2 (Gesamtgebiet) für die Auswei-
sung von Wohnbau- und Verkehrsflächen im Bebauungsplan Nr. 8 „Heimbergsfeld West“ eine Kompen-
sationswirkung aller Maßnahmen im rechnerischen Umfang von voraussichtlich 8.958 m2 gegenüber, so 
daß lediglich ein hier vernachlässigbares Kompensations-Defizit von wenigen Quadratmetern verbleibt  
(vgl. Tab. A). 

Mit Blick auf die vorerst nur beabsichtigte Realisierung des Baugebietes auf kommunalen Flächen ergibt  
sich folgendes Bild: Der rechnerische Kompensationsbedarf beträgt rund 3.930 m2, dem steht zunächst 
eine Kompensationswirkung von rund 3.035 m2 durch konkrete Maßnahmen gegenüber; ein Anteil von 
900 m2 soll später mit dem Umsetzung der restlichen Bauflächen kompensiert werden, ist aber schon in 
die Bilanz mit eingestellt worden.  Die Gemeinde Eberholzen wird sich gegenüber dem Landkreis Hil-
desheim (Untere Naturschutzbehörde) verpflichten, dies auch so vorzunehmen. 

Die rechnerische Eingriffsbilanz wird so insgesamt bzw. angesichts des vorgesehenen Maßnahmen-
spektrums und –umfanges als hinreichend ausgeglichen angesehen. 

Die qualitative Eingriffsbilanz kann aufgrund von Art und Umfang der vorgesehenen Kompensations-
maßnahmen ebenfalls als hinreichend ausgeglichen angesehen werden. Denn den erheblichen, nach-
teiligen und nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes aus zusätzlicher Flächenbefestigung 
bzw. Überbauung sowie den absehbaren nachteiligen Veränderungen des Landschaftsbildes durch er-
weiterte Bebauung und Erschließung in Ortsrandlage steht damit ein angemessener Flächenvorrat mit 
geeigneter Nutzungsextensivierung und Strukturverbesserung innerhalb und außerhalb des Plangebie-
tes gegenüber. Den artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG speziell  im Hinblick auf 
gehölzbrütende Brutvogelarten kann entsprochen werden, indem die in Kap. 5.1 angesprochene ge-
setzliche Frist zur Beseitigung von Gehölzbeständen eingehalten und somit  das Brutgeschehen nicht  
beeinträchtigt wird.  
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Alle Kompensationsmaßnahmen haben außerdem unter dem Aspekt „Mehrfachwirkung“ insbesondere 
durch ihre Bepflanzungen bzw. Strukturanreicherung einschließlich Nutzungsextensivierung mit zukünf-
tigem Verzicht auf Dünger- und Biozideinsatz Positivwirkungen für Boden,  Wasser, Tier- und Pflanzen-
welt, aber insbesondere auch für die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes. Sofern alle Maßnah-
men qualitativ und quantitativ vollständig auf den vorgesehenen Flächen umgesetzt werden, verbleibt  
auch kein Defizit in der Eingriffskompensation.  

Nachfolgend werden die beschriebenen Kompensationsmaßnahmen so weit wie möglich als Festset-
zungsvorschläge für die unmittelbare Verwendung in der Bauleitplanung aufbereitet. 
 

5.5 Festse tzungsvorschläge zur Übernahme in die verbindliche Bauleitplanung 

Die hier in Tab. 2 vorgeschlagenen, in Karte 2 (Grünordnerische Maßnahmen / Festsetzungsvorschlä-
ge) dargestellten und darüber hinaus textlich beschriebenen Einzelmaßnahmen sollen im Bauleitplan-
verfahren so berücksichtigt bzw. rechtlich verankert werden, daß ihre vollständige (und möglichst früh-
zeitige) Umsetzung sowie dauerhafte Funktions fähigkeit auch gewährleistet wird.  

Es wird daher empfohlen, die fachlichen Inhalte dieses Umweltberichtes, wie sie nachfol-
gend in Tab. 2 als Festsetzungsvorschläge aufgeführt sind und inhaltlich bereits erläutert  
wurden, weitestmöglich in den Bebauungsplan Nr. 8 „Heimbergsfeld West“ zu übernehmen.  
Die Umsetzung der planexternen Kompensationsmaßnahme E 1 muß nicht festgesetzt wer-
den, da sie auf einer kommunalen Fläche realisiert wird.  

Die Empfehlungen basieren auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB in Verbindung mit den 
bislang im Bebauungsplan (KELLER 2016) dargestellten Inhalten, soweit diese grünordnerisch bzw. 
landschaftsplanerisch relevant sind.  

Sofern nachfolgend in Bezug auf Gehölzpflanzungen die dauerhafte Erhaltung angesprochen wird, be-
inhaltet dieses auch die Möglichkeit des Rückschnittes bzw. der Auslichtung der Pflanzungen unter Be-
rücksichtigung der geltenden Artenschutzbestimmungen.  

Die mit Tab. 3 beigefügte, nicht abschließende Pflanzenartenliste umfaßt die hier zur Verwendung emp-
fohlenen naturraum- bzw. standortheimischen Gehölzarten, wobei sich die konkrete Artenauswahl dann 
an den kleinräumigen Standortbedingungen des Plangebietes / Naturraums und am Gestaltungszweck 
orientieren muß. 
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Tab. 2: Grünordnerische / Landschaftsplanerische Festsetzungsvorschläge  

Flächentyp 
nach 

BauGB 

Bezeich-
nung der 

Maß-
nahme 

Formulierungsvorschlag Hinw eis 

Anpflanzungen von 
Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Be-
pflanzungen sowie 
Bindungen für Be-
pflanzungen und für 
die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Be-
pflanzungen sowie 
Gewässern 

gem. § 9 Abs.1 Nr. 25a 
BauGB 

A 1 Entlang der Südseite des Plangebietes ist eine insgesamt 3 m breite, 2-reihige 
Pflanzung aus naturraumtypischen bzw. standortheimischen Sträuchern anzule-
gen, zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten bzw. bei Abgängigkeit zu ersetzen. 
Der Reihenabstand beträgt 1,0 m, der Abstand der Pflanzen untereinander beträgt 
jew eils 1,5 m. 
Sträucher sind als zweimal verpflanzte Gehölze, Höhe 60 – 100 cm zu pflanzen.  
Die Fläche ist zukünftig ohne Einsatz von Düngern oder Bioziden zu unterhalten. 

siehe Darstel-
lung  in Karte 2 
und Abb. 6 

A 2 Innerhalb der Wohnbauflächen ist je Baugrundstück ein höherwachsender stand-
ortheimischer Laubbaum (1. oder 2. Größenordnung; einschließlich Obstbäume) 
der beigefügten Artenliste als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindes-
tens 12 – 14 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Boden, einschließlich Baum-
verankerung anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit in gleicher 
Stückzahl zu ersetzen. 

keine 
konkrete 
Darstellung in 
Karte 2  

A 3 Innerhalb der Verkehrsflächen sind insgesamt 10 Stück  höherwachsende Laub-
bäume (1. oder 2. Größenordnung) der beigefügten Artenliste als Hochstämme mit 
einem Stammumfang von mindestens 14 – 16 cm, gemessen in 1 m Höhe über 
dem Boden, einschließlich Baumverankerung anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgängigkeit zu ersetzen.  
Die genaue Festlegung der Pflanzstandorte erfolgt im Rahmen der konkreten Er-
schließungsplanung. 
Zur Sicherung der art- und habitusgerechten Entw icklung der Bäume umfassen die 
einzelnen Baumscheiben eine Fläche von mindestens 9 m2, sofern die Baumstan-
dorte in Asphalt-  bzw. Pflasterf lächen liegen. 

Darstellung der 
Baumstandorte 
in Karte 2 nur 
zur Veranschau-
lichung 

Flächen oder Maß-
nahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur 
Entwicklung von Bo-
den, Natur und Land-
schaft 

gem. § 9 Abs.1 Nr. 20 
BauGB  

E 1 HINWEIS:  

kein Festsetzungsvorschlag für diese planexterne Maßnahme, da sie auf kommu-
naler Fläche durchgeführt w ird 

 

Lage   außer-
halb des Plan-
gebietes  

Ergänzende textliche Festsetzungsvorschläge 

gem. § 9 (1a) BauGB Flächen oder Maßnahmen (einschließlich Anpflanzungen) nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
werden als Kompensationsmaßnahmen den Grundstücken bzw. Eingriffen in die Belange von Natur und Land-
schaft zugeordnet, die im Baugebiet den Festsetzungen entsprechend durchgeführt werden. 
Sie sind innerhalb bzw. außerhalb des Plangebietes durch den jeweiligen Grundstückseigentümer anteilig und 
spätestens in der übernächsten, auf den Beginn der Baumaßnahme folgenden Pflanzperiode (Oktober bis April) 
durchzuführen. 

 

Tab. 3:   Pflanzenartenliste (ergänzend zu den textlichen Festsetzungsvorschlägen; nicht abschließend) 

Vorrangig zu verwendende standortheimische Gehölzarten bei den Maßnahmen  A 1 – A 3  
1. Größenordnung (Größere Bäume)  Sträucher 
Stiel-Eiche Quercus robur Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Sommer-Linde Tilia platyphyllos Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Vogel-Kirsche Prunus avium Hunds-Rose Rosa canina 
Winter-Linde Tilia cordata Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus Schlehe Prunus spinosa 
Spitz-Ahorn Acer platanoides Kornelkirsche Cornus mas 
Esche Fraxinus excelsior Haselnuß Corylus avellana 
 Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
2. Größenordnung (Kleinere bis mittelgroße Bäume) Liguster Ligustrum vulgare 
Traubenkirsche Prunus padus Weißdorn Crataegus laevigata 
Hainbuche Carpinus betulus Schneeball Viburnum opulus 
Feld-Ahorn Acer campestre Sal-Weide Salix caprea 
Sand-Birke Betula pendula   
Vogelbeere, Eberesche Sorbus aucuparia   

Wild-Birne   Pyrus pyraster 
Wild-Apfel   Malus silvestris 

  

3. Obstbäume   

Altbewährte regionale Sorten von Stein- und Kern-
obst (Apfel, Birne, Zwetsche, Pflaume, Kirsche etc.) 

  

u.a. geeignete Gattungen bzw. Arten  
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III Zusätzliche Angaben 

6 Beschreibung der angewandten Methodik bzw. der wichtigsten Merkmale der verwen-
deten technischen Verfahren 

Spezielle technische Verfahren kamen bei der Erarbeitung dieses Umweltberichtes nicht zur Anwen-
dung. Der Aufbau entspricht den Anforderungen der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

Für die Bearbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wurde mit dem Ansatz nach BREUER 
(1994 / 2006) ein seit langem akzeptiertes und verbreitet angewandtes Kompensationsmodell gewählt. 
 

7 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben  

Bei der Erarbeitung dieses Umweltberichtes ergaben sich keine besonderen Schwierigkeiten.  
 

8 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen  
 Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring) 

Nach § 4c BauGB überwacht die Gemeinde „die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkun-
gen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen“.  

Im Rahmen der Umsetzung der Planinhalte wird die Gemeinde Eberholzen daher insbesondere prüfen,  
inwieweit die in Kap. 3.2 beschriebenen bzw. prognostizierten Umweltauswirkungen tatsächlich auch 
eintreten. Sofern dabei derzeit nicht absehbare erhebliche nachteilige Folgewirkungen als wahrschein-
lich erkannt oder hierzu Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB bekannt werden, wird dem 
in geeigneter Form entgegengewirkt.  
Einerseits wird die Gemeinde zu diesem Zweck gem. § 4 Abs. 3 BauGB die Informationen der nach den 
Fachgesetzen zuständigen Behörden nutzen. BUNZEL (2006) spricht in diesem Zusammenhang von 
einer „Bringschuld“ der Behörden mit zentraler Bedeutung als Beitrag zur Überwachung.  

Andererseits soll die Gemeinde in eigener Regie zusätzliche bzw. ergänzende Überwachungsmaßnah-
men ergreifen, diese können jedoch nach BUNZEL „einfach gehalten werden“ und „auf bescheidene 
Indikatoren bauen. Die Überwachung muß nämlich nicht zwingend jedes Detail aufklären“ (a.a.O.). 

SCHRÖDTER (2008) empfiehlt aus Gründen der Vollständigkeit und Planbestimmtheit die Aufnahme 
einiger präzisierter Überwachungsmaßnahmen und schränkt ein, daß sich die Umweltüberwachung „auf 
nachteilige erhebliche Umweltauswirkungen, die im Plan nach Nr. 3b der Anlage 1 zum BauGB aus-
drücklich beschrieben werden“ (SCHRÖDTER 2006), begrenzt und daß eine Verpflichtung zur Abhilfe 
durch die Gemeinde nur in den Fällen besteht, „in denen die nachteiligen Umweltauswirkungen zugleich 
Gefahren für die Gesundheit oder Sicherheit der Menschen begründen“.  

Vor diesem Hintergrund wird die Gemeinde Eberholzen die nachfolgend beschriebenen Maß-
nahmen zur Umweltüberwachung durchführen: 

— Sie wird in angemessenen zeitlichen Abständen die umweltrelevanten Entwicklungen be-
obachten und auf Plankonformität überprüfen. 

 

9 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der vorliegende Umweltbericht wird anläßlich der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Heim-
bergsfeld West“ durch die Gemeinde Eberholzen als Bestandteil  der Begründung und auf der Grundla-
ge von § 2a BauGB mit Anlage erarbeitet. Ziel der Bauleitplanung ist die Ausweisung von Wohnbauflä-
chen zur städtebaulichen Abrundung des südlichen Ortsrandes von Eberholzen. Der vorliegende B-Plan 
Nr. 8 überlagert sich im Norden kleinflächig mit dem dort bereits rechtswirksamen B-Plan Nr. 2 „Heim-
bergsfeld“, dies wird bei der Eingriffsbeurteilung und –bilanzierung berücksichtigt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst fast hauptsächlich Grünland und rasenbeherrschte 
Gartenflächen, er weist eine Gesamtfläche von insgesamt 1,2146 ha auf.  

Es wurde eine flächendeckende Erfassung von Biotoptypen, Strukturmerkmalen und Flächennutzungen 
vorgenommen, Tierartenvorkommen wurden nicht erfaßt. 

Der Umweltbericht kommt im Vergleich des aktuellen Plangebietszustandes mit den Inhalten bzw. Fest-
setzungen des Bebauungsplanes zu dem Ergebnis, daß die Realisierung der Planung erhebliche Um-
weltauswirkungen für die Schutzgüter „Tiere / Pflanzen“, „Boden“, „Klima/Luft“ und „Wasser“ sowie 
„Orts- und Landschaftsbild“ bewirken wird, nicht aber für die übrigen Schutzgüter. Das bedeutet Eingrif-
fe im Sinne des Naturschutzgesetzes. 

Wesentlich bedingt wird der Eingriffssachverhalt durch den Anteil eingriffsrelevanter Flächen (für das 
Schutzgut „Boden“ im Gesamtgebiet 5.580 m2), d.h. speziell die durch zukünftige Überbauung bzw. Be-
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festigung / Versiegelung veränderten Flächen. Dabei werden die bisherigen Grünland- und Gartenflä-
chen vollständig in Anspruch genommen bzw. überformt werden. 

Standortalternativen oder weiterreichende Möglichkeiten zur Eingriffsvermeidung bzw. –minimierung 
bestehen nicht. Eine Anbindung an das bestehende Straßen- und Wegenetz ist gegeben. 

Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach dem Modell „BREUER“ ergibt zu-
nächst einen rechnerischen Gesamtbedarf an Kompensationsflächen von ca. 8.962 m2 für das Gesamt-
gebiet und anteilig 3.930 m2 für die im kommunalen Eigentum befindlichen Flächen. Dieser Bedarf wird 
über grünordnerische bzw. landschaftspflegerische Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Plange-
bietes auszugleichen sein, wobei der weitaus überwiegende Anteil der Kompensationsmaßnahmen 
planextern realisiert werden muß 

Zur Eingriffskompensation, Gestaltung sowie zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Erfordernisse 
sind verschiedene Maßnahmen bzw. Empfehlungen vorgesehen.  

Innerhalb des Plangebietes (Gartenflächen, öffentlicher Verkehrsraum) werden Anpflanzungen zur inne-
ren Durchgrünung und Gestaltung sowie zur äußeren Eingrünung bzw. Einbindung der zukünftigen 
Wohnbauflächen in das Landschaftsbild vorgeschlagen.  

Darüber hinaus ist vorerst nur eine planexterne Kompensationsmaßnahme zur Eingriffskompensation 
(real verfügbare Fläche: 1.500 m2) vorgesehen, um den innerhalb des Plangebietes nicht ausgleichba-
ren Flächenanteil zum überwiegenden Anteil zu kompensieren. 

Dem ermittelten naturschutzfachlichen Kompensationsbedarf stehen Flächen innerhalb und außerhalb 
des Plangebietes mit entsprechenden Kompensationsleistungen gegenüber, so dass die Eingriffsbilanz  
für das hier beurteilte Vorhaben deshalb in qualitativer und quantitativer Hinsicht als hinreichend ausge-
glichen angesehen werden kann. Allerdings ist zunächst anteilig nur die Umsetzung der Bebauungs-
planinhalte auf den kommunalen Eigentumsflächen beabsichtigt; die vorgesehenen Kompensations-
maßnahmen mit einem rechnerischen Kompensationsumfang von 3.035 m2 reichen dafür jedoch nicht  
vollständig aus, so daß ein Teil des ermittelten Bedarfs (ca. 900 m2) später bei der Realisierung der 
restlichen Bauflächen mit kompensiert werden muß. 

Für das Plangebiet ist zukünftig auch von einer angemessenen Eingrünung, inneren Durchgrünung und 
damit gestalterischen Qualität des neuen südlichen Ortsrandes von Eberholzen auszugehen.  

Der Umweltbericht ist als Text mit zugehörigem Kartenmaterial aufbereitet. 
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